
Anlage 1 zur Vorlage 2014/0192 

Synopse zur Änderung der Nutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei 

Neubeckum 

Aktuelle Regelung Vorschlag zur Neuregelung Begründung 

§ 2 

Nutzer(innen)kreis 

Natürliche Personen sowie juristi-

sche Personen, Personenvereini-

gungen, Bildungsinstitute und 

Dienststellen sind im Rahmen 

dieser Nutzungs- und Gebühren-

ordnung und des geltenden 

Rechts berechtigt, die Stadtbü-

cherei zu nutzen. 

§ 3  

Anmeldung 

(1) Die Zulassung zur Nutzung 

der Stadtbücherei erfolgt 

aufgrund einer persönlichen 

Anmeldung und durch Aus-

stellung eines Büchereiaus-

weises nach § 4 dieser Nut-

zungs- und Gebührenord-

nung. 

(2) Bei der Anmeldung ist zur 

Feststellung der Personen 

und der Anschrift ein gülti-

ger Personalausweis oder 

anderer Lichtbildausweis in 

Verbindung mir einem amt-

lichen Adressnachweis vor-

zulegen. Name, Geburtsda-

tum und Anschrift, gegebe-

nenfalls auch die entspre-

chenden Daten des/der ge-

setzlichen Vertre-

ters/Vertreterin werden von 

der Stadtbücherei zu Zwe-

cken der Rückgabe-, Ter-

min- und Gebührenkontrol-

le gespeichert. Für die 

Durchführung ihrer Aufga-

ben setzt die Stadtbücherei 

die elektronische Datenver-

arbeitung nach den Vorga-

ben Gesetzes zum Schutz 

§ 2  

Nutzerinnen und Nutzer 

Natürliche Personen sowie juristi-

sche Personen, Personenvereini-

gungen, Bildungsinstitute und 

Dienststellen sind im Rahmen 

dieser Nutzungs- und Gebühren-

ordnung und des geltenden 

Rechts berechtigt, die Stadtbü-

cherei zu nutzen. 

§ 3  

Anmeldung 

(1) Die Zulassung zur Nutzung 

der Stadtbücherei erfolgt 

aufgrund einer persönlichen 

Anmeldung und gleichzeiti-

ger Verpflichtung zur Haf-

tung für den Schadensfall 

und zur Begleichung anfal-

lender Entgelte und Gebüh-

ren und anschließender 

Ausstellung eines Bücherei-

ausweises nach § 4 dieser 

Nutzungs- und Gebühren-

ordnung. 

(2) Bei der Anmeldung ist zur 

Feststellung der Person und 

der Anschrift ein gültiges 

Ausweisdokument vorzule-

gen; ist die Anschrift in dem 

Ausweisdokument nicht 

verzeichnet, zusätzlich eine 

Meldebescheinigung. 

(3) Minderjährige können zur 

Nutzung zugelassen wer-

den, wenn sie das 

7. Lebensjahr vollendet ha-

ben. Minderjährige unter 

16 Jahren müssen bei der 

Anmeldung die schriftliche 

Einwilligung einer perso-

nensorgeberechtigten Per-

Redaktionelle 

Anpassung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionelle 

Anpassung: 

Neue Formulie-

rung berücksich-

tigt aktuelle Re-

gelungen zum 

Datenschutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

personenbezogener Daten 

für das Land Nordrhein-

Westfalen ein. 

(3) Die Einwilligung in die Spei-

cherung und Verarbeitung 

der Daten nach Absatz 2 

und die Kenntnisnahme der 

Nutzungs- und Gebühren-

ordnung ist durch Unter-

schrift zu bestätigen. Zur 

Weitergabe der erhobenen 

Daten ist die Stadtbücherei 

nicht berechtigt. 

(4) Bei Kindern und Jugendli-

chen unter 16 Jahren ver-

langt die Stadtbücherei die 

schriftliche Einwilligung ei-

nes Erziehungsberechtigten, 

wonach dieser dem Nut-

zungsverhältnis zustimmt, 

sich zur Haftung im Scha-

densfall und zur Beglei-

chung der Gebühren ver-

pflichtet. Kinder unter 

7 Jahren können keinen ei-

genen Ausweis beantragen. 

(5) Juristische Personen, Perso-

nenvereinigungen, Bil-

dungsinstitute und Dienst-

stellen können die Stadtbü-

cherei durch von ihnen 

schriftlich bevollmächtigte 

Personen nutzen. Mit der 

Unterschrift des/der Be-

vollmächtigten nach Ab-

satz 3 gilt die Kenntnisnah-

me der Nutzungs- und Ge-

bührenordnung auch mit 

Wirkung für die Institution 

als bestätigt. 

    § 4    

 

 

 

son vorlegen. 

Die Einwilligung beinhaltet 

die Verpflichtung zur Haf-

tung für den Schadensfall 

und zur Begleichung anfal-

lender Entgelte und Gebüh-

ren. 

(4) Familienname, Vorname(n), 

Geburtsdatum, Anschrift 

und Kontaktdaten werden 

von der Stadtbücherei zu 

Zwecken der Rückgabe-, 

Termin- und Gebührenkon-

trolle gespeichert. Bei Min-

derjährigen unter 16 Jahren 

zusätzlich Familienname, 

Vorname(n) und Anschrift 

einer personensorgeberech-

tigten Person. 

Die Einwilligung in die Spei-

cherung und Verarbeitung 

der Daten und die Kennt-

nisnahme der Nutzungs- 

und Gebührenordnung ist 

durch Unterschrift zu bestä-

tigen; bei Minderjährigen 

unter 16 Jahren erfolgt die 

Einwilligung durch eine per-

sonensorgeberechtigte Per-

son. 

(5) Für die Durchführung ihrer 

Aufgaben setzt die Stadtbü-

cherei Datenverarbeitungs-

verfahren nach den Vorga-

ben Gesetzes zum Schutz 

personenbezogener Daten 

für das Land Nordrhein-

Westfalen ein. Eine Weiter-

gabe der erhobenen und 

gespeicherten Daten erfolgt 

nicht. 

(6) Juristische Personen, Perso-

nenvereinigungen, Bil-

dungsinstitute und Dienst-

stellen melden sich durch 

schriftlichen Antrag ihrer 
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§ 4 

Bücherei-/Verbundausweis 

(1) Die Ausstellung eines Bü-

chereiausweises ist gebüh-

renpflichtig. Er kann als Jah-

res- oder Tagesausweis 

ausgestellt werden. Die Gül-

tigkeit des Jahresausweises 

beträgt ein Jahr vom Tag 

der Ausstellung an. Der Bü-

chereiausweis berechtigt 

zur Teilnahme am Ausleih-

verkehr sowie allen übrigen 

Nutzungen der Stadtbüche-

rei. 

 

(2) Der Büchereiausweis ist 

nicht übertragbar und bleibt 

Eigentum der Stadt Beckum. 

Verlust sowie Änderungen 

des Namens und der An-

schrift sind der Stadtbüche-

rei unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Für den Ersatz eines verlo-

renen Büchereiausweises ist 

eine Verwaltungsgebühr zu 

zahlen. 

(4) Im Falle eines Ausschlusses 

beziehungsweise ihres Ver-

tretungsberechtigten an 

und hinterlegen bis zu drei 

Unterschriften von Bevoll-

mächtigten, die die Stadt-

büchereinutzung für die An-

tragstellerin beziehungswei-

se den Antragsteller wahr-

nehmen. 

(7) Die Nutzerinnen und Nutzer 

sind verpflichtet, der Stadt-

bücherei Änderungen ihres 

Familiennamens oder ihrer 

Anschrift unverzüglich mit-

zuteilen. 

§ 4  

Büchereiausweis 

(1) Die Ausstellung eines Bü-

chereiausweises ist gebüh-

renpflichtig. 

Er kann als Jahres- oder Ta-

gesausweis ausgestellt wer-

den. Die Gültigkeit des Jah-

resausweises beträgt ein 

Jahr; vom Tag der Ausstel-

lung an gerechnet. Der Bü-

chereiausweis berechtigt 

zur Teilnahme am Ausleih-

verkehr sowie den übrigen 

Nutzungsangeboten der 

Stadtbücherei. 

(2) Der Büchereiausweis ist 

nicht übertragbar und 

bleibt Eigentum der 

STADT BECKUM. 

Ein Ausweisverlust ist der 

Stadtbücherei unverzüglich 

mitzuteilen. Ein Ersatzaus-

weis ist gebührenpflichtig. 

(3) Im Falle eines Ausschlusses 

von der Nutzung gemäß 

§ 15 dieser Nutzungs- und 

Gebührenordnung oder bei 

Wegfall der Nutzungsvo-

raussetzungen ist der Aus-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionelle 

Anpassung für 

eine bessere 

Übersichtlich-

keit; durch die 

Einschiebung 

von § 5 ver-

schieben sich 

alle Folgepara-

graphen in der 
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von der Nutzung gemäß 

§ 14 dieser Nutzungs- und 

Gebührenordnung oder bei 

Wegfall der Nutzungsvo-

raussetzungen ist der Aus-

weis zurück zugeben. Eine 

Rückzahlung bereits ent-

richteter Nutzungsgebühren 

ist ausgeschlossen.  

(5) Für Personen, die im selben 

Haushalt leben, kann ein 

gemeinsamer Familienaus-

weis ausgestellt werden, 

wenn sich mindestens ein 

volljähriges Familienmit-

glied zur Haftung im Scha-

densfall und zur Beglei-

chung der anfallenden Ge-

bühren verpflichtet. Famili-

enmitgliedern kann ein ei-

gener gebührenpflichtiger 

Begleitausweis zum Famili-

enausweis ausgestellt wer-

den. 

(6) Die Stadtbücherei und die 

Öffentliche Bücherei Beck-

um der Propsteigemeinde 

St. Stephanus Beckum, Cle-

mens-August-Straße 27 in 

59269 Beckum bilden den 

Stadtverbund Beckum. 

Für die Teilnahme am Aus-

leihverkehr sowie für alle 

übrigen Nutzungen der Öf-

fentlichen Bücherei Beckum 

kann durch die Öffentli-

che Bücherei Beckum ein 

gebührenfreier Verbund-

ausweis ausgestellt werden. 

Für die Benutzung des Ver-

bundausweises gilt die Be-

nutzungsordnung der Öf-

fentlichen Bücherei Beckum. 

(7) Die Rückgabe der entliehe-

nen Medien erfolgt in der 

Bücherei, in der sie ausge-

weis zurück zugeben. Eine 

Rückzahlung bereits ent-

richteter Gebühren ist aus-

geschlossen. 

(4) Für Personen, die im selben 

Haushalt leben, kann ein 

Familienausweis ausgestellt 

werden, wenn sich mindes-

tens ein volljähriges Famili-

enmitglied zur Haftung im 

Schadensfall und zur Be-

gleichung der anfallenden 

Gebühren verpflichtet. 

Familienmitgliedern kann 

ein eigener gebührenpflich-

tiger Begleitausweis zum 

Familienausweis ausgestellt 

werden. 

§ 5  

Verbundausweis 

(1) Die Stadtbücherei und die 

Öffentliche Bücherei Beck-

um der Propsteigemeinde 

St. Stephanus Beckum, Cle-

mens-August-Straße 27 in 

59269 Beckum bilden den 

Stadtverbund Beckum. 

Für die Teilnahme am Aus-

leihverkehr sowie für alle 

übrigen Nutzungen der Öf-

fentlichen Bücherei Beckum 

kann durch die Öffentli-

che Bücherei Beckum ein 

gebührenfreier Verbund-

ausweis ausgestellt werden. 

Für die Nutzung des Ver-

bundausweises gilt die Be-

nutzungsordnung der Öf-

fentlichen Bücherei Beckum. 

(2) Die Rückgabe entliehener 

Medien erfolgt am Ort der 

Ausleihe. 
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wurde eigener 

§5 zugewiesen, 

bisher § 4 Ab-

satz 6 
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liehen wurden. 

 

§ 5  

Nutzungsformen 

(1) Die Nutzung von Büchern 

und anderen Medien kann 

in den Räumen der Stadt-

bücherei und durch Auslei-

he außer Haus erfolgen. In-

nerhalb der Stadtbücherei 

können alle öffentlich zu-

gänglichen Studien- und 

Arbeitsmöglichkeiten ein-

schließlich der technischen 

Geräte – mit Ausnahme des 

Kopierers – gebührenfrei 

genutzt und die Auskunfts-

dienste gebührenfrei in An-

spruch genommen werden.  

 

Die Recherche im Bibliothe-

ken-Verbund im Kreis Wa-

rendorf (Web-OPAC) und in 

der Digitalen Bibliothek ist 

gebührenfrei. 

(2) Die Internetnutzung ist ge-

bührenpflichtig. Es besteht 

kein Anspruch auf Anzeige 

aller im Internet verfügba-

ren Inhalte. 

§ 6  

Ausleihe 

(1) Die Ausleihe von Büchern 

und anderen Medien erfolgt 

nur gegen Vorlage des Bü-

chereiausweises. 

(2) Die Anzahl der von einer 

Person entleihbaren Bücher 

und Medien kann durch die 

Stadtbücherei begrenzt 

werden. Die Höchstzahl 

kann sowohl allgemein als 

auch nach Medienarten dif-

ferenziert festgesetzt wer-

§ 6  

Nutzungsformen 

(1) Die Nutzung von Büchern 

und anderen Medien kann 

in den Räumen der Stadt-

bücherei und durch Auslei-

he außer Haus erfolgen. In-

nerhalb der Stadtbücherei 

können alle öffentlich zu-

gänglichen Studien- und 

Arbeitsmöglichkeiten ein-

schließlich der technischen 

Geräte – mit Ausnahme des 

Kopierers und der Internet-

arbeitsplätze – gebührenfrei 

genutzt und die Auskunfts-

dienste gebührenfrei in An-

spruch genommen werden. 

(2) Die Recherche im Bibliothe-

ken-Verbund im Kreis  

Warendorf (Web-OPAC) 

und in der Digitalen Biblio-

thek ist gebührenfrei. 

(3) Die Internetnutzung ist ge-

bührenpflichtig. Es besteht 

kein Anspruch auf Anzeige 

aller im Internet verfügba-

ren Inhalte. 

§ 7  

Ausleihe 

(1) Die Ausleihe von Büchern 

und anderen Medien erfolgt 

nur gegen Vorlage des Bü-

chereiausweises. 

(2) Die Anzahl der von einer 

Person entleihbaren Bücher 

und Medien kann durch die 

Stadtbücherei begrenzt 

werden. Die Höchstzahl 

kann sowohl allgemein als 

auch nach Medienarten dif-

ferenziert festgesetzt wer-

den. 

(3) Die allgemeine Leihfrist be-

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionelle 
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§ 5 Absatz 1 Satz 

3 wird zu Absatz 
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fügte Absatz 4 
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den. 

(3) Die allgemeine Leihfrist be-

trägt 4 Wochen. 

Abweichend davon beträgt 

die Leihfrist für Musik-CDs, 

CD-ROMs und Wii™-Spiele 

2 Wochen und für DVDs 

und Zeitschriften eine Wo-

che. Die Stadtbücherei gibt 

einen Ausgabebeleg aus, 

dem das jeweils geltende 

Rückgabedatum zu ent-

nehmen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7  

Verlängerungen 

(1) Die Leihfrist kann maximal 

zweimal – für DVDs und 

Wii™-Spiele einmal – ver-

längert werden, sofern kei-

ne Vorbestellung vorliegt. 

 

 

(2) Die Leihfrist wird grundsätz-

lich um die ursprüngliche 

Ausleihzeit verlängert. Ge-

gebenenfalls fallen diesel-

ben Gebühren wie bei einer 

erstmaligen Ausleihe an. 

(3) Auf Verlangen der Stadtbü-

cherei sind die Medien vor-

trägt 4 Wochen. 

Abweichend davon beträgt 

die Leihfrist für Musik-CDs, 

CD-ROMs und Wii™-Spiele 

2 Wochen und für DVDs 

und Zeitschriften eine Wo-

che. Die Stadtbücherei gibt 

einen Ausgabebeleg aus, 

dem das jeweils geltende 

Rückgabedatum zu ent-

nehmen ist. 

(4) Für die Ausleihe von DVDs 

kann pauschal eine einmali-

ge Jahresgebühr (Flatrate) 

gezahlt werden. Diese be-

rechtigt zur unbegrenzten 

Ausleihe von DVDs im 

Rahmen der allgemeinen 

Leihfrist von einer Woche. 

Allerdings können maximal 

2 DVDs gleichzeitig entlie-

hen werden und eine Ver-

längerung der Ausleihfrist 

ist nicht möglich. 

§ 8  

Verlängerungen 

(1) Die Leihfrist kann maximal 

zweimal – für DVDs (außer 

Flatrates, siehe § 7 Absatz 4 

dieser Nutzungs- und Ge-

bührenordnung) und Wii™-

Spiele einmal – verlängert 

werden, sofern keine Vor-

bestellung vorliegt. 

(2) Die Leihfrist wird grundsätz-

lich um die ursprüngliche 

Ausleihzeit verlängert. Ge-

gebenenfalls fallen diesel-

ben Gebühren wie bei einer 

erstmaligen Ausleihe an. 

(3) Auf Verlangen der Stadtbü-

cherei sind die Medien vor-

zulegen. Für bestimmte 

Medienarten kann die 

Stadtbücherei die Verlänge-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Absatz 1 wird 

die Sonderrege-

lung für DVD-

Flatrates (keine 

Möglichkeit der 

Verlängerung) 

eingefügt. 
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zulegen. Für bestimmte 

Medienarten kann die 

Stadtbücherei die Verlänge-

rungsmöglichkeit ausschlie-

ßen. 

(4) Eine Verlängerung kann wie 

folgt beantragt werden: 

- persönlich in der Stadt-

bücherei Neubeckum un-

ter Vorlage des Bücherei-

ausweises, 

- telefonisch während der 

Öffnungszeiten unter 

02525 4660 oder 

per E-Mail an stadt-

buecherei@beckum.de 

unter Angabe der Bü-

chereiausweisnummer, 

- über das Leserkonto im 

Online Katalog. 

 

§ 10  

Rückgabe/Mahnung 

(1) Die Medien sind vor Ablauf 

der Leihfrist und während 

der Öffnungszeiten in der 

Stadtbücherei zurückzuge-

ben. 

(2) Bei Überschreitung der 

Leihfristen wird je angefan-

gene Woche und Medium, 

bei DVDs, CD-ROM und 

Wii™-Spielen pro Tag und 

Medium, eine Versäumnis-

gebühr erhoben. 

(3) Bei nicht fristgerechter 

Rückgabe wird nach 

7 Tagen, bei DVDs, CD-

ROM und Wii™-Spielen 

nach 4 Tagen schriftlich 

gemahnt. Nach weiteren 

10 Tagen, bei DVDs, CD-

ROM und Wii™-Spielen 

rungsmöglichkeit ausschlie-

ßen. 

(4) Eine Verlängerung kann wie 

folgt beantragt werden: 

- persönlich unter Vor-

lage des Büchereiaus-

weises, 

- telefonisch während 

der Öffnungszeiten 

unter 02525 4660 

- per E-Mail an stadt-

buecherei@beckum.de 

unter Angabe der Bü-

chereiausweisnummer, 

- online unter 

http://www.bibliothek-

im-netz.de/index.asp? 

kontofenster=start 

unter dem Menüpunkt 

konto. 

 

§ 11  

Rückgabe/Mahnung 

(1) Die Medien sind vor Ablauf 

der Leihfrist, während der 

Öffnungszeiten in der 

Stadtbücherei zurückzuge-

ben. 

(2) Bei Überschreitung der 

Leihfristen wird je angefan-

gene Woche und Medium, 

bei DVDs, CD-ROM und 

Wii™-Spielen pro Tag und 

Medium, eine Versäumnis-

gebühr erhoben. 

(3) Bei nicht fristgerechter 

Rückgabe wird nach 

7 Tagen, bei DVDs, CD-

ROM und Wii™-Spielen 

nach 4 Tagen schriftlich 

gemahnt (1. Mahnung). 

Nach weiteren 10 Tagen, 

bei DVDs, CD-ROM und 
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nach 8 Tagen folgt die zwei-

te Mahnung. Es werden 

Mahngebühren erhoben. 

Die Versäumnisgebühr laut 

§ 12 Absatz 1 Nummer 6 

dieser Nutzungs- und Ge-

bührenordnung entsteht 

unabhängig von einer Mah-

nung. Nach weiteren 

7 Tagen seit der 

2. Mahnung wird die Einzie-

hung der entliehenen Me-

dien im Wege des Verwal-

tungszwangsverfahrens ver-

anlasst. 

 

(4) Werden die ausgeliehenen 

Medien trotz Aufforderung 

nicht zurückgegeben, for-

dert die Stadtbücherei, an-

stelle der Rückgabe der 

ausgeliehenen Medien, 

Schadenersatz in Höhe des 

Wiederbeschaffungswertes. 

(5) Die Stadtbücherei macht 

die Ausleihe weiterer Bü-

cher und Medien von der 

Rückgabe angemahnter 

Gegenstände sowie der Er-

füllung bestehender Zah-

lungsverpflichtungen ab-

hängig. 

 

§ 11  

Behandlung der ausgeliehenen 

Gegenstände, Haftung 

(1) Ausgeliehene Bücher und 

Medien sind sorgfältig zu 

behandeln und vor Verlust, 

Veränderung, Beschmut-

zung und Beschädigung zu 

bewahren. Die Nutzerin/Der 

Nutzer überzeugt sich vom 

ordnungsgemäßen Zustand 

der Medien bei der Auslei-

Wii™-Spielen nach 8 Tagen 

folgt die 2. Mahnung. Es 

werden Mahngebühren er-

hoben. 

Die Versäumnisgebühr laut 

§ 13 Absatz 1 Nummer 6 

dieser Nutzungs- und Ge-

bührenordnung entsteht 

unabhängig von einer Mah-

nung. Nach weiteren 

7 Tagen seit der 

2. Mahnung wird die Einzie-

hung der entliehenen Me-

dien im Wege des Verwal-

tungszwangsverfahrens ver-

anlasst. 

(4) Werden die ausgeliehenen 

Medien trotz Aufforderung 

nicht zurückgegeben, for-

dert die Stadtbücherei, an-

stelle der Rückgabe der 

ausgeliehenen Medien, 

Schadenersatz in Höhe des 

Wiederbeschaffungswertes. 

(5) Die Stadtbücherei macht 

die Ausleihe weiterer Bü-

cher und Medien von der 

Rückgabe angemahnter 

Gegenstände sowie der Er-

füllung bestehender Zah-

lungsverpflichtungen ab-

hängig. 
 

§ 12  

Behandlung der ausgeliehenen 

Gegenstände, Haftung 

(1) Ausgeliehene Bücher und 

Medien sind sorgfältig zu 

behandeln und vor Verlust, 

Veränderung, Beschmut-

zung und Beschädigung zu 

bewahren. Die Nutzerin  

oder der Nutzer überzeugt 

sich vom ordnungsgemä-

ßen Zustand der Bücher 

und Medien bei der Auslei-

 

 

 

 

Redaktionelle 

Änderungen 

wegen der Ver-

schiebung der 

Paragraphen-

Bezeichnungen 

im Text 
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he. Etwaige festgestellte 

Mängel sind vor der Auslei-

he zu beanstanden. 

 

(2) Die Stadtbücherei haftet 

nicht für Schäden, die durch 

die Nutzung der Medien 

entstehen. 

(3) Ausgeliehene Bücher und 

Medien dürfen von der 

Nutzerin/vom Nutzer nicht 

an Dritte weitergegeben 

werden. 

(4) Der Verlust oder die Be-

schädigung ausgeliehener 

Medien ist der Stadtbüche-

rei unverzüglich anzuzeigen. 

Es ist untersagt, Beschädi-

gungen selbst zu beheben 

oder beheben zu lassen. 

 

(5) Bei Verlust oder Beschädi-

gung ausgeliehener Bücher 

und Medien einschließlich 

Verpackungsmaterial, Beila-

gen, Begleitheften, Cover, 

Bearbeitungs- und Verbu-

chungsmaterial usw. hat die 

Nutzerin/der Nutzer Scha-

denersatz in Höhe des Wie-

derbeschaffungswertes zu 

leisten. Unabhängig hiervon 

sind Gebühren für die Bear-

beitung laut § 12 Absatz 1 

Nummer 8 dieser Nut-

zungs- und Gebührenord-

nung zu entrichten. 

Dies gilt auch dann, wenn 

die Nutzerin/der Nutzer 

kein Verschulden trifft. Die 

Nutzerin/Der Nutzer haftet 

auch für Schäden, die der 

Stadtbücherei durch unzu-

lässige Weitergabe an Dritte 

oder durch den Missbrauch 

des Büchereiausweises ent-

he. Etwaige festgestellte 

Mängel sind vor der Auslei-

he zu beanstanden. 

(2) Die Stadtbücherei haftet 

nicht für Schäden, die durch 

die Nutzung der Bücher und 

Medien entstehen. 

(3) Ausgeliehene Bücher und 

Medien dürfen von der 

Nutzerin oder dem Nutzer 

nicht an Dritte weitergege-

ben werden. 

(4) Der Verlust oder die Be-

schädigung ausgeliehener 

Bücher und Medien ist der 

Stadtbücherei unverzüglich 

anzuzeigen. Es ist untersagt, 

Beschädigungen selbst zu 

beheben oder beheben zu 

lassen. 

(5) Bei Verlust oder Beschädi-

gung ausgeliehener Bücher 

und Medien einschließlich 

Verpackungsmaterial, Beila-

gen, Begleitheften, Cover, 

Bearbeitungs- und Verbu-

chungsmaterial und so wei-

ter hat die Nutzerin oder 

der Nutzer Schadenersatz in 

Höhe des Wiederbeschaf-

fungswertes zu leisten. Un-

abhängig hiervon sind Ge-

bühren für die Bearbeitung 

laut § 13 Absatz 1 Num-

mer 8 dieser Nutzungs- und 

Gebührenordnung zu ent-

richten. 

Dies gilt auch dann, wenn 

die Nutzerin oder den Nut-

zer kein Verschulden trifft. 

Die Nutzerin oder der Nut-

zer haftet auch für Schäden, 

die der Stadtbücherei durch 

unzulässige Weitergabe an 

Dritte oder durch den Miss-

brauch des Büchereiauswei-
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stehen, sofern der Ausweis-

verlust nicht gemeldet wur-

de. 

Die Zahlung von Versäum-

nisgebühren nach § 10 die-

ser Benutzung- und Gebüh-

renordnung bleibt davon 

unberührt. Schadenersatz-

forderungen werden auf-

grund eines Leistungsbe-

scheides geltend gemacht 

und bei Nichtzahlung im 

Wege des Verwaltungs-

zwangsverfahrens eingezo-

gen. 

 
 

(6) Bücher und Medien, die sich 

während der Ausleihzeit in 

der Wohnung der Nutze-

rin/des Nutzers oder in ei-

ner fremden Wohnung be-

fanden, für die auf Grund 

einer meldepflichtigen, 

übertragbaren Krankheit 

Desinfektion angeordnet 

wurde, dürfen erst nach er-

folgter Desinfektion zurück-

gegeben werden. 

(7) Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Urheberrecht 

sind einzuhalten. 

 

§ 12  

Gebühren 

(1) Es werden folgende Gebüh-

ren erhoben: 

1. Büchereiausweis-

Ausstellung nach § 4 

dieser Nutzungs- und 

Gebührenordnung 

a) Jahresausweis für Fa-

milien oder Einzelper-

sonen 15,00 Euro 

b) Jahresausweis für In-

ses entstehen, sofern der 

Ausweisverlust nicht ge-

meldet wurde. 

Die Zahlung von Versäum-

nisgebühren nach § 11 die-

ser Benutzung- und Gebüh-

renordnung bleibt davon 

unberührt. Schadenersatz-

forderungen werden auf-

grund eines Leistungsbe-

scheides geltend gemacht 

und bei Nichtzahlung im 

Wege des Verwaltungs-

zwangsverfahrens eingezo-

gen. 

(6) Bücher und Medien, die sich 

während der Ausleihzeit in 

der Wohnung der Nutzerin 

beziehungsweise des Nut-

zers oder in einer fremden 

Wohnung befanden, für die 

auf Grund einer melde-

pflichtigen, übertragbaren 

Krankheit Desinfektion an-

geordnet wurde, dürfen erst 

nach erfolgter Desinfektion 

zurückgegeben werden. 

(7) Die gesetzlichen Bestim-

mungen zum Urheberrecht 

sind einzuhalten. 

 

§ 13  
Gebühren 

(1) Es werden folgende Gebüh-

ren erhoben: 

1. Büchereiausweis-

Ausstellung nach § 4 

dieser Nutzungs- und 

Gebührenordnung 

a) Jahresausweis für Fa-

milien oder Einzelper-

sonen 15,00 Euro 

b) Jahresausweis für In-

haberinnen und Inha-

ber der Ehrenamtskar-
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- 11 - 

haberinnen und Inha-

ber der Ehrenamtskar-

te Nordrhein-

Westfalen sowie für 

volljährige Inhaberin-

nen und Inhaber der 

Jugendleitercard 

7,50 Euro 

c) Zusatzausweis zum 

Jahresausweis für Fa-

milienangehörige 

0,50 Euro 

d) Jahresausweis für Kin-

der und Jugendliche 

bis 17 Jahre, für Schü-

lerinnen und Schüler, 

Studierende, Auszu-

bildende sowie Teil-

nehmerinnen und 

Teilnehmer von Frei-

willigendiensten 

5,00 Euro 

e) Inhaberinnen und In-

haber der Jugend-

leitercard oder der Eh-

renamtskarte Nord-

rhein-Westfalen, die 

gleichzeitig Schülerin-

nen und Schüler, Stu-

dierende, Auszubil-

dende oder Teilneh-

merinnen und Teil-

nehmer von Freiwilli-

gendiensten sind 

2,50 Euro 

f) Ersatzausweis 

2,50 Euro 

g) Tagesausweis 

2,00 Euro 

2. Nutzung des Internet-

platzes nach § 5 dieser 

Nutzungs- und Ge-

bührenordnung 

je angefangene 

½ Stunde 0,80 Euro 

 

3. Ausleihe nach § 6 die-

te Nordrhein-

Westfalen sowie für 

volljährige Inhaberin-

nen und Inhaber der 

Jugendleitercard 

7,50 Euro 

c) Zusatzausweis zum 

Jahresausweis für Fa-

milienangehörige 

0,50 Euro 

d) Jahresausweis für Kin-

der und Jugendliche 

bis 17 Jahre, für Schü-

lerinnen und Schüler, 

Studierende, Auszu-

bildende sowie Teil-

nehmerinnen und 

Teilnehmer von Frei-

willigendiensten 

5,00 Euro 

e) Inhaberinnen und In-

haber der Jugend-

leitercard oder der Eh-

renamtskarte Nord-

rhein-Westfalen, die 

gleichzeitig Schülerin-

nen und Schüler, Stu-

dierende, Auszubil-

dende oder Teilneh-

merinnen und Teil-

nehmer von Freiwilli-

gendiensten sind 

2,50 Euro 

f) Ersatzausweis 

2,50 Euro 

g) Tagesausweis 

2,00 Euro 

2. Nutzung des Internet-

platzes nach 

§ 6 Absatz 3 dieser 

Nutzungs- und Ge-

bührenordnung je an-

gefangene ½ Stunde 

0,80 Euro 

3. Ausleihe nach § 7 die-

ser Nutzungs- und 
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ser Nutzungs- und 

Gebührenordnung 

a) DVDs pro Einheit und 

Woche sowie 

CD-ROMs pro Einheit 

und für 2 Wochen 

2,00 Euro 

b) Wii™-Spiele pro Ein-

heit und für 2 Wochen 

 

 

 

 

   

4. Vorbestellung nach § 8 

dieser Nutzungs- und 

Gebührenordnung 

0,50 Euro 

5. Leihverkehr nach § 9 

dieser Nutzungs- und 

Gebührenordnung 

a) Bestellung je Leih-

schein im auswärtigen 

Leihverkehr 2,50 Euro 

Zusätzlich sind durch 

Dritte in Rechnung ge-

stellten Kosten sind zu 

erstatten. 

b) im Bibliotheken-

Verbund im Kreises 

Warendorf 1,00 Euro 

c) im Stadtverbund 

Beckum 0,00 Euro 

6. Versäumnisgebühren 

nach § 10 dieser Nut-

zungs- und Gebüh-

renordnung 

a) je angefangene Wo-

che und Medienein-

heit, außer DVDs, CD-

ROM und Wii™-Spiele 

0,50 Euro 

b) pro Tag für DVDs, CD-

ROM und Wii™-Spiele 

0,50 Euro 

Gebührenordnung 

a) DVDs pro Einheit und 

Woche sowie CD-

ROMs pro Einheit und 

für 2 Wochen 

2,00 Euro 

b) Wii™-Spiele pro Ein-

heit und für 2 Wochen 

3,00 Euro 

c) Alternativ – gilt nur 

für DVDs –: einmalige 

Gebühr pro Jahr (Flat-

rate) 24,00 Euro 

4. Vorbestellung nach § 9 

dieser Nutzungs- und 

Gebührenordnung 

0,50 Euro 

5. Leihverkehr nach § 10 

dieser Nutzungs- und 

Gebührenordnung 

a) Bestellung je Leih-

schein im auswärtigen 

Leihverkehr 2,50 Euro 

Zusätzlich sind durch 

Dritte in Rechnung 

gestellten Kosten sind 

zu erstatten. 

b) im Bibliotheken-

Verbund im Kreises 

Warendorf 1,00 Euro 

c) im Stadtverbund 

Beckum 0,00 Euro 

6. Versäumnisgebühren 

nach § 11 dieser Nut-

zungs- und Gebüh-

renordnung 

a) je angefangene Wo-

che und Medienein-

heit, außer DVDs, CD-

ROM und Wii™-Spiele 

0,50 Euro 

b) pro Tag für DVDs, CD-

ROM und Wii™-Spiele 

0,50 Euro 

7. Mahngebühren nach 
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7. Mahngebühren nach 

§ 10 dieser Nutzungs- 

und Gebührenord-

nung 

für die 1. Mahnung 

1,00 Euro 

für die 2. Mahnung 

2,00 Euro 

8. Bearbeitungsgebühr 

nach § 11 dieser Nut-

zungs- und Gebüh-

renordnung für ersetz-

te oder beschädigte 

Medien 2,50 Euro 

9. Fotokopie/Computer-

ausdruck je Seite 

0,10 Euro 

(2) Die Gebühren werden so-

fort fällig. 

 

§ 13  

Hausordnung 

Jede Nutzerin und jeder Nutzer 

hat die Hausordnung der Stadt-

bücherei zu beachten. 

Die Hausordnung wird vom Bür-

germeister erlassen. Sie hängt in 

den Räumen der Stadtbücherei 

aus. 

 

§ 14  

Ausschluss von der Nutzung 

Personen, die gegen die Bestim-

mungen dieser Nutzungs- und 

Gebührenordnung wiederholt 

verstoßen, können von der Nut-

zung der Stadtbücherei auf Zeit 

oder auf Dauer ausgeschlossen 

werden. 

 

§ 15  

§ 11 dieser Nutzungs- 

und Gebührenord-

nung 

für die 1. Mahnung 

1,00 Euro 

für die 2. Mahnung 

2,00 Euro 

8. Bearbeitungsgebühr 

nach § 11 dieser Nut-

zungs- und Gebüh-

renordnung für ersetz-

te oder beschädigte 

Medien 2,50 Euro 

9. Fotokopie/Computer-

ausdruck je Seite 

0,10 Euro 

(2) Die Gebühren werden so-

fort fällig. 

 

 

 

§ 14  

Hausordnung 

Jede Nutzerin und jeder Nutzer 

hat die Hausordnung der Stadt-

bücherei zu beachten. 

Die Hausordnung wird von der 

Bürgermeisterin beziehungsweise 

vom Bürgermeister der 

STADT BECKUM erlassen. Sie 

hängt in den Räumen der Stadt-

bücherei aus. 

 

§ 15  

Ausschluss von der Nutzung 

Personen, die gegen die Bestim-

mungen dieser Nutzungs- und 

Gebührenordnung wiederholt 

verstoßen, können von der Nut-

zung der Stadtbücherei auf Zeit 

oder auf Dauer ausgeschlossen 

werden. 
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Zwangsmaßnahmen 

Die zwangsweise Durchsetzung 

der sich aus dieser Nutzungs- 

und Gebührenordnung ergeben-

den Verpflichtungen richtet sich 

nach dem Verwaltungsvollstre-

ckungsgesetz für das Land Nord-

rhein-Westfalen und den dazu 

erlassenen Bestimmungen. Ge-

bührenschuldnerinnen bzw. Ge-

samtschuldner sind die Nut-

zer/Nutzerinnen, bei Minderjäh-

rigen deren gesetzliche Vertre-

ter/Ver-treterinnen. Die Aufrech-

nung gegenüber Gebührenforde-

rungen ist unzulässig. 

 

§ 16  

Inkrafttreten 

Diese Nutzungs- und Gebühren-

ordnung tritt am 30. November 

2012 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Benutzungs- 

und Gebührenordnung für die 

Stadtbücherei Neubeckum vom 

22. Juli 2011 außer Kraft. 

 

§ 16  

Zwangsmaßnahmen 

Die zwangsweise Durchsetzung 

der sich aus dieser Nutzungs- 

und Gebührenordnung ergeben-

den Verpflichtungen richtet sich 

nach dem Verwaltungsvollstre-

ckungsgesetz für das Land Nord-

rhein-Westfalen und den dazu 

erlassenen Bestimmungen. 

Gebührenschuldnerinnen bezie-

hungsweise Gesamtschuldner 

sind die Nutzerinnen bezie-

hungsweise Nutzer; bei Minder-

jährigen die Personensorgebe-

rechtigte beziehungsweise Per-

sonensorgeberechtigten. Die 

Aufrechnung gegenüber Gebüh-

renforderungen ist unzulässig. 

§ 17  

Inkrafttreten 

Diese Nutzungs- und Gebühren-

ordnung tritt am 1. Oktober 2014 

in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Benutzungs- 

und Gebührenordnung für die 

Stadtbücherei Neubeckum vom 

30. November 2012 außer Kraft. 

 

 

Redaktionelle 

Anpassungen 
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